
Deutschland
»Green Card« ersetzt Touristenvisum

Bundesrat macht für Ost-

europäerinnen den Weg als

private Pflegehelferinnen frei

Zur Betreuung pflegebedürftiger

Angehöriger können Haushalte

künftig osteuropäische Arbeits-

kräfte beschäftigen. Das hat der

Bundesrat jetzt beschlossen.

Die Länderkammer stimmte am

1. Februar einer Änderung der Ar-

beitsaufenthaltsverordnung zu,

mit der Haushaltshilfen aus den

EU-Beitrittsländern, die in den be-

troffenen Haushalten sozialversi-

cherungspflichtig beschäftigt wer-

den, eine Aufenthaltsgenehmi-

gung von maximal drei Jahren er-

halten können. Bereits im Dezem-

ber hatte das Bundeskabinett ent-

sprechende Ergänzung der Anwer-

bestoppausnahme-Verordnung

sowie des Aufenthaltsrechtes be-

schlossen. Beide Regelungen tre-

ten nach Angaben des Bundesar-

beitsministeriums voraussichtlich

Mitte Februar in Kraft. Die Locke-

rung des Anwerbestopps ist zu-

nächst befristet bis Ende 2002

und soll dann vom neuen Zuwan-

derungsgesetz abgelöst werden.

Skeptisch zur »Green Card« für

osteuropäische Haushaltshilfen

äußerte sich die Dienstleistungs-

gewerkschaft ver.di.

Vermittlung der Hilfskräfte soll

über die Arbeitsämter erfolgen

Der Bedarf an Haushaltshilfen

kann in Privathaushalten mit pfle-

gebedürftigen Angehörigen nach

Darstellung der Regierung derzeit

durch inländische Arbeitskräfte

nicht ausreichend gedeckt wer-

den. Eine unmittelbare Entlastung

der Haushalte sei deshalb dring-

lich. Die Befristung der Aufent-

haltsgenehmigung auf drei Jahre

wird damit begründet, dass in die-

sem Zeitraum die Voraussetzungen

für die Gewinnung inländischer

Arbeitskräfte, etwa durch Qualifi-

zierung verbessert werden sollen.

Die Vermittlung soll ähnlich wie

bei der Green-Card-Regelung für

Computerexperten über die Ar-

beitsämter erfolgen.

Mit der Neuregelung reagiert die

Regierung auf die Tatsache, dass

schon bisher Tausende Ausländer

aus Osteuropa illegal in Deutsch-

land in Familien mit Pflegebedürf-

tigen arbeiten. Überwiegend sind

es Frauen aus Polen, Slowakei,

Slowenien und Ungarn, die mit

einem Touristenvisum für drei Mo-

nate in die Bundesrepublik kom-

men und die betroffenen Familien

in der Hauswirtschaft unterstüt-

zen. 

Diese verbreitete Praxis hatte im

vergangenen Jahr öffentliches

Aufsehen im Zusammenhang mit

Wohnungsdurchsuchungen im

Rhein-Main-Gebiet ausgelöst. Da-

bei wurden rund 200 osteuropäi-

sche Helferinnen abgeschoben.

In der Verordnung ist festgelegt,

dass die ausländischen Haushalts-

hilfen nur für Tätigkeiten zugelas-

sen werden, die nicht als »Pflege-

arbeiten« im Sinne der Pflegever-

sicherung anzusehen sind. Zudem

soll ihre Beschäftigung nur in

Haushalten zulässig sein, in denen

ein pflegebedürftiger Angehöriger

der Pflegestufen I, II oder III be-

treut wird. Bezahlung und Ar-

beitsbedingungen sollen sich an

dem Niveau der deutschen Haus-

haltshilfen ausrichten.

Kritisch zur Neuregelung äu-

ßerte sich die Vereinte Dienstleis-

tungsgewerkschaft. Ein genereller

Mangel an hauswirtschaftlichen

Kräften sei nicht festzustellen,

argumentierte ver.di-Vorstands-

mitglied Ulla Derwein in einem

Schreiben an die Arbeits- und So-

zialminister der Länder. Probleme

entstünden vorrangig dadurch,

dass private Haushalte nicht bereit

seien, Sozialversicherungsbeiträge

und angemessene Vergütungen zu

zahlen und die Not ausländischer

Arbeitskräfte ausnutzten.

Die Gewerkschafterin fordert

eine Qualifizierungsoffensive für

Pflegeberufe, um das Berufsbild

der Altenpflege attraktiver zu ma-

chen. Ungünstige Arbeitsbedin-

gungen sowie bildungs- und sozi-

alpolitische »Deklassierung«

führten dazu, dass ein Großteil

der ausgebildeten Fachkräfte nach

kurzer Zeit den erlernten Beruf

verließen. Derwein forderte, dass

die Haushalte gegenüber den Ar-

beitsämtern offen legen, welchen

Lohn sie für die Haushaltshilfen

zahlen. Die Erlaubnis für deren Be-

schäftigung dürfe nur dann erteilt

werden, wenn unter Anrechnung

von Sachleistungen mindestens

eine sozialversicherungspflichtige

Beschäftigung erreicht werde. �
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